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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1998

Norm

ABGB §932 Abs1 I

ZPO §228 A1

Rechtssatz

Das Interesse an der Feststellung der Gewährleistungspflicht der beklagten Partei entfällt nicht schon dadurch, daß der

Kläger sein Feststellungsbegehren im Laufe des Verfahrens durch ein Leistungsbegehren auf Durchführung

bestimmter Verbesserungsmaßnahmen ergänzt.
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